
Änderung des Antrags SP70-A079 – Änderung der Sozialordnung und
Finanzordnung (Anmerkungen der Rechtsabteilung)

Liebe Mitglieder des Studierendenparlaments,
liebes Präsidium,

wir ändern in unserem Antrag SP70-A079 den Punkt 5 zu der hier angege-
benen Formulierung:

5. a) Ersetze in der Sozialordnung in § 4 den Abs. 1 durch:
„Bei verheirateten Studierenden sowie Studierenden, die
in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben, sind
die Vermögensverhältnisse beider Ehe-/Lebenspartner zu
berücksichtigen. Liegt eine Lebensgemeinschaft vor, die
in hinreichender Weise den o.g. Partnerschaftsmodellen
ähnelt, ist diese wie eine der o.g. Partnerschaftsmodelle
zu behandeln. Eine hinreichende Ähnlichkeit liegt insbe-
sondere dann vor, wenn

a. zu vermuten ist, dass bei allen der Partnerschaft
angehörigen Personen der Wille besteht, fürein-
ander Verantwortung zu tragen und füreinander
einzustehen, sowie dies auch auf eine finanzielle
Art und Weise zu tun,

b. alle der Partnerschaft angehörige Personen in
einem gemeinsamen Haushalt leben.

Der Sozialausschuss entscheidet mit einfacher Mehrheit
ob eine hinreichende Ähnlichkeit im Sinne des S. 2 vor-
liegt.“

b) Hebe den Beschluss SP70-E030 auf.

Begründung:

5. Weitere Anpassung der Formulierung durch die Rechtsabteilung.

Mit freundlichen Grüßen
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